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Entwurf eines Gesetzes zur Erweiterung des Zeugnisverweigerungsrechtes 
für Mitarbeiter/-innen von Presse und Rundfunk und des entsprechenden 
Beschlagnahmeverbotes auf selbst erarbeitetes Material 

A. Zielsetzung 

Der Beschluß des Bundesverfassungsgerichtes vom 1. Oktober 
1987 (BVerfGE 77, 65ff.) zur Beschlagnahme von selbst recher-
chiertem Filmmaterial beim ZDF hat erneut deutlich gemacht, 
daß die vom Gesetzgeber bei der Einräumung eines Zeugnisver-
weigerungsrechtes für Journalisten in § 53 Abs. 1 Nr. 5 StPO vor-
genommene Unterscheidung zwischen von dritten Personen 

stammenden und selbst erarbeiteten Unterlagen allein kein sach-
gerechtes Kriterium zur Lösung des Spannungsverhältnisses zwi-
schen der Presse- und Rundfunkfreiheit einerseits und den Belan-
gen einer funktionsfähigen Strafrechtspflege andererseits dar-
stellt. Die derzeitige Gesetzeslage birgt die in der Vergangenheit 
bereits wiederholt aufgetretene Gefahr in sich, daß die Arbeit von 
Presse, Rundfunk und Fernsehen durch die Beschlagnahme von 
selbst recherchiertem Material unnötigen und vermeidbaren Be-
einträchtigungen ausgesetzt wird. 

Die gesetzliche Regelung des Zeugnisverweigerungsrechtes für 
Presseangehörige und des entsprechenden Beschlagnahmeverbo-
tes erstreckt sich gegenwärtig nur auf periodische Druckwerke 
und Rundfunksendungen. Nicht-periodische Druckwerke und 
Filmberichte werden nicht erfaßt. Dieser Rechtszustand ist unbe-
friedigend. 

B. Lösung 

Das Zeugnisverweigerungsrecht des nach § 53 Abs. 1 Nr. 5 StPO 
berechtigten Personenkreises wird auf selbst erarbeitetes Mate-
rial erweitert. Hierdurch wird auch das Beschlagnahmeverbot des 
§ 97 Abs. 5 StPO entsprechend ausgedehnt. Der Zugriff auf selbst 
erarbeitete Unterlagen und ihren Inhalt ist damit grundsätzlich 
versperrt. Dieser Grundsatz muß allerdings aus verfassungsrecht- 
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lichen Gründen in den Fällen der im einzelnen aufgeführten 
Straftaten sowie dann, wenn im konkreten Fall eine Freiheitsstra-
fe von mehr als einem Jahr droht, eine Ausnahme erfahren. Bei 
den bezeichneten Straftaten handelt es sich entweder um beson-
ders schwerwiegende Verletzungen von individuellen Rechtsgü-
tern oder um gemeingefährliche oder sozialschädliche Straftaten 
von besonderem Gewicht. Hier muß das Grundrecht der Presse-

freiheit gegenüber dem Gebot einer wirksamen Strafverfolgung 
zurücktreten. Gleiches gilt, wenn wegen einer anderen Tat eine 
Freiheitsstrafe von über einem Jahr zu erwarten ist. Der umfas-
sende Informantenschutz bleibt aber auch insofern gewährleistet. 

Der Entwurf bezieht außerdem Filmberichte und bestimmte nicht-

periodische Druckwerke in die gesetzliche Regelung des Zeug-
nisverweigerungsrechtes und des Beschlagnahmeverbotes ein. 

Der Entwurf sieht davon ab, das Zeugnisverweigerungsrecht in 
den anderen Verfahrensordnungen ebenfalls auf selbst erarbeite-
te Unterlagen auszudehnen; um einer Umgehung der strafprozes-
sualen Vorschrift vorzubeugen, schafft er insoweit ein Beweiser-

hebungsverbot. 

C. Alternativen 

Beibehaltung des gegenwärtigen unbefriedigenden Rechtszu-

standes. 

D. Kosten 

Keine 
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An die Präsidentin 
des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich gemäß Artikel 76 Abs. 3 des Grundgesetzes den vom Bun-
desrat in seiner 677. Sitzung am 25. November 1994 beschlossenen Entwurf eines 
Gesetzes zur Erweiterung des Zeugnisverweigerungsrechtes für Mitarbeiter/-in-
nen von Presse und Rundfunk und des entsprechenden Beschlagnahmeverbotes 
auf selbst erarbeitetes Material mit Begründung (Anlage 1) und Vorblatt. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist das Bundesministerium der Justiz. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu dem Gesetzentwurf ist in der als Anlage 2 
beigefügten Stellungnahme dargelegt. 

Dr. Helmut Kohl 
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Anlage 1 

Entwurf eines Gesetzes zur Erweiterung des Zeugnisverweigerungsrechtes 
für Mitarbeiter/-innen von Presse und Rundfunk und des entsprechenden 
Beschlagnahmeverbotes auf selbst erarbeitetes Material 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1 

Änderung der Strafprozeßordnung 

§ 53 der Strafprozeßordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074), 
zuletzt geändert durch . . ., wird wie folgt geändert: 

1. Absatz 1 Nr. 5 erhält folgende Fassung: 

„5. Personen, die bei der Vorbereitung, Herstel-
lung oder Verbreitung von periodischen 
Druckwerken, anderen der Unterrichtung 
oder Meinungsbildung dienenden Druckwer-
ken, Filmberichten oder Rundfunksendungen 
berufsmäßig mitwirken oder mitgewirkt ha-
ben, über die Person des Verfassers, Einsen-
ders oder Gewährsmannes von Beiträgen, Un-
terlagen und ihnen im Hinblick auf ihre Tätig-
keit gemachten Mitteilungen, über deren In-
halt sowie über den Inhalt selbst erarbeiteter 
Unterlagen; dies gilt nur, soweit es sich um 
Beiträge, Unterlagen und Mitteilungen für 
den redaktionellen Teil handelt. " 

2. In Absatz 2 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Die Berechtigung zur Zeugnisverweigerung über 
den Inhalt selbst erarbeiteter Unterlagen entfällt, 
wenn Gegenstand der Untersuchung 

1. ein Mord, ein Totschlag oder ein Völkermord 
(§§ 211, 212, 220a des Strafgesetzbuches), 

2. eine beabsichtigte schwere Körperverletzung 
oder eine Körperverletzung mit Todesfolge 
(§§ 225, 226 des Strafgesetzbuches), 

3. ein besonders schwerer Fall des sexuellen 
Mißbrauchs von Kindern, ein sexueller Miß-
brauch von Kindern mit Todesfolge, eine Ver-
gewaltigung oder eine sexuelle Nötigung 
(§ 176 Abs. 3 und 4, §§ 177, 178 des Strafge-
setzbuches), 

4. ein Menschenhandel (§ 181 des Strafgesetz-
buches), 

5. eine Straftat gegen die persönliche Freiheit in 
den Fällen der §.§.  234, 234a, 239a, 239b des 
Strafgesetzbuches, 

6. ein Raub in den Fällen der §§ 250, 251 oder 
eine räuberische Erpressung nach § 255 in 
Verbindung mit §§ 250, 251 des Strafgesetz-
buches, 

7. eine gemeingefährliche Straftat in den Fällen 
der §§ 306, 307, 310b Abs. 1 bis 3, § 311 Abs. 1 
bis 3, § 311a Abs. 1 bis 3, §§, 311b, 312, 315 
Abs. 3, § 315b Abs. 3, §§, 316a, 316c, 319 des 
Strafgesetzbuches, 

B. eine schwere Umweltgefährdung oder eine 
schwere Gefährdung durch Freisetzen von 
Giften (§ 330 Abs. 1 bis 4, § 330a Abs. 1 des 
Strafgesetzbuches), 

9. eine Straftat des Friedensverrats, des Hoch-
verrats, des Landesverrats oder der Gefähr-
dung der äußeren Sicherheit in den Fällen der 
§.§.  80, 81 bis 83, 94 bis 96, 97a, 100 des Straf-
gesetzbuches, 

10. eine Straftat gegen die öffentliche Ordnung in 
den Fällen der §§ 129 bis 130 des Strafgesetz-
buches, 

11. eine Straftat nach § 52a Abs. 1 bis 3, § 53 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2, Satz 2 des Waffengeset-
zes oder nach § 16 Abs. 1 bis 3 des Gesetzes 
über die Kontrolle von Kriegswaffen, 

12. eine Straftat nach § 29 Abs. 3 Nr. 1, 4 oder § 30 
Abs. 1 Nr. 1, 2 oder eine gewerbsmäßig oder 
als Mitglied einer Bande begangene Straftat 
nach § 30 Abs. 1 Nr. 4 des Betäubungsmittel-
gesetzes, 

13. eine gewerbsmäßige Hehlerei (§ 260 des 
Strafgesetzbuches) oder 

14. eine Straftat, wegen der eine Freiheitsstrafe 
von mehr als einem Jahr zu erwarten ist, 

ist und die Erforschung des Sachverhalts oder die 
Ermittlung des Aufenthaltsortes des Beschuldig-
ten auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich 
erschwert wäre." 

3. Nach Absatz 2 wird folgender neuer Absatz 3 an-
gefügt: 

„(3) Soweit die in Absatz 1 Nr. 5 genannten Per-
sonen von ihrem Recht zur Verweigerung des 
Zeugnisses über den Inhalt selbst erarbeiteter Un-
terlagen Gebrauch machen, darf Beweis über 
Aussagen, die diese Personen in anderen als straf-
gerichtlichen Verfahren gemacht haben, nicht er-
hoben werden. " 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

I. 

1. Die durch Artikel 5 Abs. 1 Satz 2 GG gewährlei-
stete Freiheit der Berichterstattung von Presse, 
Rundfunk und Film hat hohen Rang. Sie ist in glei-
cher Weise wie die Freiheit der Meinungsäuße-
rung und die Informationsfreiheit schlechthin kon-
stituierend für die freiheitlich demokratische 
Grundordnung. Presse-, Rundfunk- und Filmfrei-
heit gewährleisten den in diesen Bereichen täti-
gen Personen und Unternehmen nicht nur Freiheit 
von staatlichem Zwang, sondern darüber hinaus 
wird die institutionelle Eigenständigkeit der ent-
sprechenden Einrichtungen gewährleistet. Zur 
verfassungsrechtlich verbürgten Freiheit der Be-
richterstattung durch Presse, Film und Rundfunk 
gehört auch der Schutz der Informationsbeschaf-
fung und der Vertraulichkeit der Redaktionsar-
beit. Es ist staatlichen Stellen nicht ohne weiteres 
möglich, sich Einblick in die Vorgänge zu ver-
schaffen, die zur Entstehung eines Presseartikels 
oder einer Berichterstattung durch Rundfunk und 
Film führen. Deshalb werden auch solche Unterla-
gen, die das Ergebnis eigener Beobachtungen 
und Ermittlungen enthalten, vom Schutz des 
Artikels 5 Abs. 1 Satz 2 GG umfaßt. 

2. Die Freiheit der Presse und der Berichterstattung 
durch Rundfunk und Film birgt die Möglichkeit in 
sich, mit anderen vom Grundgesetz geschützten 
Werten in Konflikt zu geraten. Zu diesen Werten 
gehören die unabweisbaren Bedürfnisse einer 
wirksamen Strafverfolgung, die vom Bundesver-
fassungsgericht wiederholt anerkannt worden 
sind. Das Interesse an einer möglichst umfassen-
den Wahrheitsermittlung im Strafverfahren, die 
Aufklärung von Straftaten und die Grundsätze ei-
nes fairen Strafverfahrens sind als wesentlicher 
Auftrag eines rechtsstaatlichen Gemeinwesens 
anzusehen. Der Erfüllung dieses Auftrages dient 
die Strafprozeßordnung, die ein Gesetz im Sinne 
von Artikel 5 Abs. 2 GG darstellt, durch das die 
Rechte der Presse-, Rundfunk- und Filmfreiheit ih-
re Schranken finden. Die in diesem Gesetz be-
stimmten Grundrechtsschranken müssen ihrer-
seits wiederum im Lichte dieser Grundrechtsver-
bürgungen gesehen werden. Deswegen bedarf es 
zur Lösung des Spannungsverhältnisses zwischen 
den Rechten aus Artikel 5 Abs. 1 Satz 2 GG und 
den sich ebenfalls aus dem Grundgesetz ergeben-
den Bedürfnissen einer wirksamen Strafrechts-
pflege sorgfältiger Abwägung, ob und inwieweit 
die Erfüllung der publizistischen Aufgaben einen 
Vorrang der Presse-, Rundfunk- und Filmfreiheit 
erfordern oder diese Rechte ihrerseits an den In-
teressen einer wirksamen Strafrechtspflege ihre 
Grenze zu finden haben. Dies zu entscheiden, ist 

in erster Linie Aufgabe des Gesetzgebers (BVerfG 
a. a. O., S. 75/76). 

II.  

Nach geltendem Recht beziehen sich das Zeugnis-
verweigerungsrecht für Presseangehörige und das 
entsprechende Beschlagnahmeverbot nur auf die 
von dritter Seite gemachten Mitteilungen, grund-
sätzlich aber nicht auf selbst erarbeitetes Mate rial. In 
bezug auf derartiges Material hat der Gesetzgeber 
die notwendige Abwägung allerdings nur unvoll-
kommen vorgenommen. Auch nach der gegenwärti-
gen Rechtslage kann sich, wie das Bundesverfas-
sungsgericht (a. a. O. S. 82f.) klargestellt hat, im Ein-
zelfall ein Recht des Presseangehörigen ergeben, 
selbst erarbeitete Unterlagen nicht zu offenbaren. 
Dies kann jedoch nicht unmittelbar aus einer kon-
kreten Gesetzesvorschrift hergeleitet werden, son-
dern nur durch einen Rückgriff auf Artikel 5 Abs. 1 
Satz 2 GG oder auf den Verfassungsgrundsatz der 
Verhältnismäßigkeit begründet werden. Schon aus 
Gründen der Rechtsklarheit und der Rechtssicher-
heit sollte aber der Gesetzgeber auch in bezug auf 
das von Presse-, Rundfunk- und Filmangehörigen 
selbst erarbeitete Material einschließlich der inso-
weit gemachten eigenen Wahrnehmungen konkret 
bestimmen, in welchen Fällen dem Geheimhaltungs-
interesse von Presse, Rundfunk und Film der Vor-
rang gegenüber den Erfordernissen einer funktions-
tüchtigen Strafrechtspflege gebührt. Die Verfassung 
läßt Raum für eine über die gegenwärtige gesetzli-
che Regelung hinausgehende Begrenzung von Aus-
sagezwang und Beschlagnahme. 

III.  

1. Die durch die geltende Fassung von § 53 Abs. 1 
Nr. 5 StPO verwirklichte Lösung des Spannungs-
verhältnisses zwischen den Grundrechten aus 
Artikel 5 Abs. 1 Satz 2 GG einerseits und den Be-
langen der Strafrechtspflege andererseits kann 
nicht befriedigen. Die derzeitige Gesetzeslage 
birgt, wie sich in der Vergangenheit wiederholt 
gezeigt hat, die Gefahr in sich, daß die Arbeit von 
Presse, Hörfunk und Fernsehen durch die Be-
schlagnahme von selbst erarbeitetem Material un-
angemessen und vermeidbaren Beeinträchtigun-
gen ausgesetzt wird. Es ist auch nicht ersichtlich, 
weshalb der mit Duldung eines Dritten eigene Re-
cherchen durchführende Journalist hinsichtlich 
seines Zeugnisverweigerungsrechtes grundle-
gend anders behandelt werden soll als der Jour-
nalist, dem die Informationen direkt von der drit-
ten Person übermittelt werden. Hinzu kommt 
schließlich, daß das Material, das sich im Gewahr-
sam der durch Artikel 5 Abs. 1 Satz 2 GG ge- 
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schützten Personen oder Institutionen befindet, 
vielfach das Ergebnis einer Gemengelage aus zu-
getragenen und selbst erarbeiteten Informationen 
sein wird. 

a) Um diesen Schwierigkeiten zu begegnen und 
Beeinträchtigungen künftig möglichst weitge-
hend zu vermeiden, stellt der Entwurf das 
selbst erarbeitete Material einschließlich der in-
soweit gemachten eigenen Wahrnehmungen 
im Rahmen des Zeugnisverweigerungsrechtes 
dem von dritter Seite übermittelten Material 
grundsätzlich gleich. Der Entwurf zieht damit 
die Konsequenz aus dem Umstand, daß zur ver-
fassungsrechtlich verbürgten Freiheit von 
Presse und Rundfunk nicht nur der Schutz des 
Verhältnisses der Vertraulichkeit zwischen der 
Presse und ihren Informanten gehört, sondern 
der Schutzbereich des Artikels 5 Abs. 1 Satz 2 
GG auch den Schutz der Vertraulichkeit der 
Redaktionsarbeit umfaßt (BVerfG a. a. O. S. 75). 

b) Wie unter I.2 bereits dargelegt, kann die 
Presse- und Rundfunkfreiheit aus Artikel 5 
Abs. 1 Satz 2 GG nicht schrankenlos gewährlei-
stet werden. Vielmehr sind die Belange einer 
funktionstüchtigen Strafrechtspflege, die durch 
die Einräumung eines Zeugnisverweigerungs-
rechtes und eines Beschlagnahmeverbotes be-
rührt werden, in angemessener Weise zu be-
rücksichtigen. Das bedeutet insbesondere, daß 
eine generelle Ausdehnung des unbeschränk-
ten Zeugnisverweigerungsrechtes und Be-
schlagnahmeverbotes, wie es bezüglich des 
von Informanten gelieferten Materials besteht, 
auf selbst erarbeitetes Material mit der Verfas-
sung nicht vereinbar wäre (BVerfG a. a. O., 
S. 75, 76). Als Ergebnis der insoweit gebotenen 
Abwägung sieht der Entwurf vor, daß der 
Rundfunk- und Pressefreiheit zwar in weiten 
Bereichen der Kriminalität der Vorrang vor den 
Erfordernissen der Strafrechtspflege gebührt, 
daß hiervon jedoch bei selbst erarbeiteten Un-
terlagen einschließlich der insoweit gemachten 
eigenen Wahrnehmungen bestimmte Ausnah-
men gelten sollen. Es ist vorgesehen, daß eine 
Berechtigung zur Zeugnisverweigerung nach 
§ 53 Abs. 1 Nr. 5 StPO und die damit verbun-
dene Beschlagnahmefreiheit nach § 97 Abs. 5 
StPO - unabhängig von der konkreten 
Straferwartung - nicht bestehen sollen, wenn 
es um die Aufklärung der im vorgeschlagenen 
§ 53 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 13 StPO aufgeführ-
ten Straftaten geht; gleiches gilt nach 
Nummer 14 bez. sonstiger Straftaten, wenn im 
konkreten Einzelfall eine Freiheitsstrafe von 
mehr als einem Jahr zu erwarten ist. Bei den 
Katalogtaten nach den Nummern 1 bis 13 han-
delt es sich um besonders schwerwiegende Ver-
letzungen von Individualrechtsgütern sowie um 
gemeingefährliche und sozialschädliche Straf-
taten von besonderem Gewicht. Bei solchen 
Straftaten ist es angezeigt, der Strafrechtspfle-
ge unabhängig von der konkreten Straferwar-
tung Vorrang vor dem Schutz der selbst erar-
beiteten Unterlagen einzuräumen. Bei sonsti-
gen Straftaten ist dieser Vorrang der Straf

-

rechtspflege unter dem Gesichtspunkt der Ver-
hältnismäßigkeit nur dann erforderlich, wenn 
im konkreten Einzelfall eine Freiheitsstrafe von 
mehr als einem Jahr zu erwarten ist. 

Die Ausnahmeregelung soll jedoch nur dann 
gelten, wenn die Inanspruchnahme des Presse-
angehörigen als Zeuge unentbehrlich ist, weil 
anderenfalls die Erforschung des Sachverhalts 
oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes des 
Beschuldigten aussichtslos oder wesentlich er-
schwert sein würde (Subsidiaritätsgrundsatz). 

Mit der hier vorgeschlagenen Regelung wird 
der vom Bundesverfassungsgericht geforderten 
Abwägung zwischen der Pressefreiheit und der 
Freiheit der Rundfunk- und Filmberichterstat-
tung einerseits und den Belangen einer funkti-
onstüchtigen Strafrechtspflege andererseits in 
einer gegenüber der geltenden Gesetzeslage 
erheblich verbesserten Form Genüge getan. 

2. Des weiteren gewährt der Entwurf Personen, die 
bei der Vorbereitung, Herstellung oder Verbrei-
tung von Filmberichten berufsmäßig mitwirken 
oder mitgewirkt haben, in gleicher Weise ein 
Zeugnisverweigerungsrecht wie den Presse- und 
Rundfunkmitarbeitern; der Wortlaut von Artikel 5 
Abs. 1 Satz 2 GG, der sich auch auf die Berichter-
stattung durch den Film erstreckt, gebietet dies. 

3. Schließlich bezieht der Entwurf auch nicht-peri-
odische Druckwerke, die der Unterrichtung oder 
Meinungsbildung dienen, in § 53 Abs. 1 Nr. 5 
StPO mit ein. Die journalistische Arbeit eines 
Sachbuchautors erscheint insoweit in gleicher 
Weise schutzbedürftig und -würdig wie die eines 
Zeitungsjournalisten. In diesem Zusammenhang 
ist zu berücksichtigen, daß derartige Bücher häu-
fig vorab in periodischen Druckwerken veröffent-
licht werden, was die Fragwürdigkeit einer unter-
schiedlichen Handhabung bezüglich des Zeugnis-
verweigerungsrechtes besonders deutlich macht. 

4. Die in § 97 Abs. 5 StPO enthaltene Verweisung 
bewirkt, daß sich die für das Zeugnisverweige-
rungsrecht vorgesehenen Änderungen auch auf 
das Beschlagnahmeverbot erstrecken. 

5. Die Neuregelung beschränkt sich auf das Straf-
verfahren. Die Ausdehnung auch auf die anderen 
Verfahrensordnungen ist weder verfassungsrecht-
lich geboten noch unter dem Gesichtspunkt eines 
effektiveren Schutzes des Grundrechtes der Pres-
sefreiheit angezeigt; dieses Grundrecht ist in der 
Vergangenheit ausschließlich durch strafprozes-
suale Maßnahmen - insbesondere Beschlagnah-
men - tangiert worden. 

Um eine mögliche Umgehung des nur in der Straf-
prozeßordnung vorgesehenen Zeugnisverweige-
rungsrechtes bez. des selbst erarbeiteten Materi-
als zu verhindern, soll in einem neuen § 53 Abs. 3 
StPO ein entsprechendes Beweiserhebungsverbot 
bez. der in anderen als strafgerichtlichen Verfah-
ren insoweit gemachten Aussagen geschaffen 
werden. 



Deutscher Bundestag —13. Wahlperiode 	Drucksache 13/195 

B. Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu Artikel 1 Nr. 1 

Der Kreis der nach § 53 Abs. 1 Nr. 5 StPO zur Zeug-
nisverweigerung Berechtigten wird auf die mit der 
Vorbereitung, Herstellung oder Verbreitung von 
Filmberichten und der journalistischen Buchpresse 
beschäftigten Personen ausgedehnt. Das Zeugnis-
verweigerungsrecht wird auf selbst erarbeitete Un-
terlagen (Notizen, Negative, Fotos, etc.) erweitert. 

Im übrigen wird der Wortlaut der geltenden Geset-
zesfassung dahin klargestellt, daß das Zeugnis so-
wohl über die Person des Verfassers, Einsenders oder 
Gewährsmannes von Beiträgen, Unterlagen oder ih-
nen im Hinblick auf ihre Tätigkeit gemachten Mittei-
lungen als auch über den Inhalt dieser Beiträge, Un-
terlagen oder Mitteilungen verweigert werden kann. 

Einer ausdrücklichen Erstreckung des Zeugnisver-
weigerungsrechtes auf die von Journalisten gemach-
ten „eigenen Wahrnehmungen" bedarf es nicht; so-
weit sich das Zeugnisverweigerungsrecht und das 
korrespondierende Beschlagnahmeverbot auf den In-
halt selbst erarbeiteter Unterlagen erstreckt, erfaßt 
das Zeugnisverweigerungsrecht selbstverständlich 
auch die derartigen Unterlagen zugrundeliegenden 
Wahrnehmungen des Journalisten, ohne daß dies ei-
ner ausdrücklichen Erwähnung im Gesetz bedarf. 
Eine generelle Einbeziehung „eigener Wahrnehmun-
gen" würde mangels hinreichend konkreter Abgren-
zungsmöglichkeit zu den nur zufälligen, nicht zielge-
richteten Wahrnehmungen die Gefahr einer nicht be-
absichtigten und nicht gerechtfertigten Ausuferung 
des Zeugnisverweigerungsrechtes in sich bergen. 

Zu Artikel 1 Nr. 2 

Die Berechtigung zur Zeugnisverweigerung und die 
damit korrespondierende Beschlagnahmefreiheit be-
züglich selbst erarbeiteter Unterlagen und eigener 
Wahrnehmungen entfallen, wenn Gegenstand der 
Untersuchung eine der im vorgeschlagenen § 53 
Abs. 2 Satz 2 StPO katalogisierten Straftaten ist oder 
wenn wegen einer sonstigen Straftat im konkreten 
Einzelfall eine Freiheitsstrafe von mehr als einem 
Jahr zu erwarten ist. Die Verpflichtung zur Aussage 
und die Beschlagnahmemöglichkeit sollen auch in-
soweit bestehen, wenn die Voraussetzungen der neu 
einzuführenden Subsidiaritätsklausel, die mit dem-
selben Wortlaut in § 100a StPO enthalten ist, gege-
ben sind. 

Zu Artikel 1 Nr. 3 

Um eine mögliche Umgehung der nur für die Straf-
prozeßordnung vorgesehenen Erweiterung des 
Zeugnisverweigerungsrechtes auf selbst erarbeitete 
Unterlagen - die etwa durch Beiziehung der Akten 
eines Zivilverfahrens, in dem der Journalist über den 
Inhalt eigener Unterlagen ausgesagt hat, denkbar 
wäre - zu verhindern, ist in dem neu geschaffenen 
§ 53 Abs. 3 StPO ein Beweiserhebungsverbot über 
entsprechende, in anderen als strafgerichtlichen Ver-
fahren gemachte Aussagen verankert. 

Zu Artikel 2 

Die Gesetzesänderung kann sofort in Kraft treten; ei-
nes Vorlaufes in der Praxis bedarf es nicht. 
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Anlage 2 

Stellungnahme der Bundesregierung 

Der Gesetzentwurf verfolgt im wesentlichen das Ziel, 
Beeinträchtigungen der Tätigkeit von Presse, Rund-
funk und Fernsehen zu vermeiden, die als Folge der 
Zugriffsmöglichkeit der Strafverfolgungsbehörden 
auf selbst erarbeitete Unterlagen befürchtet werden. 
Das Zeugnisverweigerungsrecht für Journalisten 
und das daran anknüpfende Beschlagnahmeverbot 
sollen deshalb grundsätzlich auf selbst erarbeitetes 
Material erstreckt werden. 

Die Bundesregierung weist demgegenüber auf fol-
gende Bedenken hin: 

Ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf ist zweifel-
haft. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem 
Beschluß vom 1. Oktober 1987 (BVerfGE 77, 65 ff.) 
festgestellt, daß die gegenwärtige Gesetzeslage we-
der verfassungsrechtlich zu beanstanden noch ein 
verfassungsrechtlicher Grund erkennbar ist, der es 
gebietet, Journalisten in bezug auf selbst recher-
chiertes Material ein Zeugnisverweigerungsrecht zu 
gewähren. Das Bundesverfassungsgericht hat auch 
keine Bemühungen des Gesetzgebers um differen-
ziertere Regelungen angeregt. 

Ein durch das Bundesministerium der Justiz beim 
Max-Planck-Institut für ausländisches und interna-
tionales Strafrecht eingeholtes, rechtsvergleichendes 
Gutachten kommt zu dem Ergebnis, daß im westeu-
ropäischen Rechtskreis sowie in den USA keine Vor-
schriften existieren, die einen Impuls für eine Erwei-
terung der Beschlagnahmefreiheit zugunsten selbst 
recherchierten Mate rials geben könnten. 

Der Gesetzentwurf, der bei bestimmten Straftaten 
Ausnahmen von dem auf selbst erarbeitetes Material 
erweiterten Zeugnisverweigerungsrecht vorsieht, 
dürfte kaum geeignet sein, die befürchteten Behin-
derungen der journalistischen Tätigkeit abzubauen. 
So müßten die von Recherchen Betroffenen nach wie 
vor mit einer Veröffentlichung des Materials und da-
durch mögliche Kenntnisnahme durch Strafverfol-
gungsbehörden oder einer freiwilligen Herausgabe 
seitens des Journalisten rechnen. Überdies dürfte 

sich in manchen Fällen im Moment des aktuellen 
Geschehens für den Betroffenen nur schwer abschät-
zen lassen, ob die späteren Ermittlungen eine Tat 
zum Gegenstand haben werden, bei der sich der 
Journalist auf das Recht zur Zeugnisverweigerung 
berufen kann. Das mit dem Entwurf angestrebte Ziel 
ließe sich - wenn überhaupt - nur durch ein generel-
les Zeugnisverweigerungsrecht erreichen, das je-
doch im Hinblick auf die Belange der Wahrheitsfin-
dung im Strafprozeß verfassungsrechtlich bedenk-
lich wäre. 

Die vorgeschlagene Erweiterung des Zeugnisver-
weigerungsrechtes ist zudem nicht nur geeignet, die 
Erkenntnismöglichkeiten der Strafverfolgungsbehör-
den einzuschränken, sie würde auch der Verteidi-
gung wichtiges Erkenntnismaterial entziehen und 
damit den Anspruch des Beschuldigten auf ein faires 
Verfahren berühren. Im übrigen ist der vorgeschla-
gene Straftatenkatalog zur Regelung von Ausnah-
men im Bereich des Zeugnisverweigerungsrechtes 
ein Fremdkörper und wirft Probleme der Praktika-
bilität und Probleme hinsichtlich der Übersichtlich-
keit auf. Er enthält - zwangsläufig - starre Regelun-
gen, die aktuellen Bedürfnissen der Strafrechtspfle-
ge nicht gerecht werden. 

Demgegenüber lassen sich im Spannungsverhältnis 
zwischen der Presse- und Rundfunkfreiheit einer-
seits und den Belangen einer funktionsfähigen Straf-
rechtspflege andererseits auf der Grundlage der ge-
genwärtigen Gesetzeslage differenzierte und den 
verfassungsrechtlichen Vorgaben entsprechende Er-
gebnisse erzielen. Denn eine Begrenzung des Aussa-
gezwangs und der Beschlagnahme kann sich auch 
unter Berücksichtigung des verfassungsrechtlichen 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes unmittelbar aus 
Artikel 5 Abs. 1 Satz 2 GG ergeben, wenn in beson-
ders gelagerten Fällen nach einer Abwägung der wi-
derstreitenden Interessen dem Geheimhaltungsin-
teresse der Presse gegenüber den Erfordernissen der 
Strafrechtspflege der Vorrang gebührt. 


